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WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSPROGRAMME FÜR

KLEINE  UND  MITTLERE   PRIVATBETRIEBE
Seit 1992 finanziert  die deutsche Bundesregierung über das Bundesministerium des Inneren (BMI) Wirtschaftsförderungsprogramme für Klein-Betriebe, Familienbetriebe, Freischaffende sowie private Landwirtschaftsvereine in Rumänien aufgrund rumänisch-deutscher Abkommen. Rumänischerseits werden diese Programme von Stiftungen abgewickelt, welche vom Demokratischen Forum der Deutschen in Rumänien (DFDR) gegründet oder koordiniert werden. Die SAXONIA-TRANSILVANIA-Stiftung ist für diese Programme in neun siebenbürgischen Kreisen zuständig:
Alba, Bistritz, Covasna, Harghita, Hermannstadt, Hunedoara, Klausenburg, Kronstadt, Mures.

Wer kann diese Programme in Anspruch nehmen ?

Privatbetriebe mit Rechtsform einer GmbH, AG, KG, eingetragene Familienvereine und Landwirtschaftsvereine mit Sitz und Tätigkeit in den oben erwähnten Kreisen, vorausgesetzt, dass diese:
· ausschließlich privates und rumänisches Stammkapital haben (ohne ausländische Gesellschafter);

· die für ihre Tätigkeit nötigen Genehmigungen besitzen bzw. problemlos erhalten und sowohl den Sitz als auch die Tätigkeit in einem der oben erwähnten Kreise haben;

· über ihrer Tätigkeit entsprechende Räumlichkeiten verfügen und einen überzeugenden Geschäftsplan vorweisen;
· mittels einer Immobilienhypothek für den Kredit garantieren können.

Was für Wirtschaftsförderungsprogramme werden durchgeführt ?

Die Saxonia-Transilvania-Stiftung führt drei Programmarten  durch:

· Für Klein- und Mittlere Betriebe im Produktions- und Dienstleistungsbereich mit Beschaffung der Geräte in Rumänien;
· Im Landwirtschaftsbereich;

· Für Klein- und Mittlere Betriebe im Produktions- und Dienstleistungs-bereich mit Beschaffung  der Geräte in Deutschland.
Diese Förderungen können finanziert werden aus:

1. „Direktmitteln“-jährlich von der Bundesregierung zur Verfügung gestellt.

2. Aus „Stiftungsmitteln“ – Rückzahlungen früherer Projekte.

Die Förderung umfaßt Produktionsmittel (Maschinen, Geräte, andere Ausstattungen, Rechner) und in Ausnahmefällen Einrichtungs- und Installationselemente (z.B. bei Küchen, Laboratorien, Pensionen etc.)
Nach der Befürwortung des Antrages durch die zuständigen Entscheidungsgremien bezahlt die Saxonia-Transilvania-Stiftung die Rechnung (Faktura) der beantragten Geräte nach Abschluß eines Förderungsvertrags und eines Garantievertrags (Hypothek). Betreffende Güter bleiben de jure Eigentum der Saxonia-Transilvania-Stiftung bis zu ihrer vollständigen Abzahlung.

Im Falle des 1. Programms können sowohl neue als auch  gebrauchte Ausstattungen aus Deutschland finanziert werden, wenn der Antragsteller Einkauf und Transport selbst durchführt (wobei er – als GmbH - auch die Mehrwertsteuer spart).
Wie läuft das Förderungsprogramm praktisch ab?

· Der Antragsteller kann die Antragsformulare von der Stiftung erwerben.

· Der Antragsteller füllt die Antragsformulare vorschriftsgemäß aus und legt diesen die nötigen Akten in Kopie bei. Der Antragsteller reicht den vollständigen Antrag zur Befürwortung beim zuständigen Kreis- oder Zentrumsforum ein. In Ausnahmefällen wird die Befürwortung beim Siebenbürgenforum in Hermannstadt beantragt. 
· Der befürwortete Antrag wird bei der Stiftung eingereicht.

· Danach erfolgt Bearbeitung der Anträge durch die Saxonia-Transilvania-Stiftung.
· Die Anträge werden den zuständigen Entscheidungsgremien vorgelegt. Die positive/negative Entscheidung über das Projekt wird dem Antragsteller in max. 6 Monaten nach Einreichen des vollständigen Dossiers mitgeteilt. Im Falle der Förderung aus Stiftungsmitteln dauert die Bearbeitung höchstens 3 Monate.
· Bei genehmigten Anträgen wird der Antragsteller per notarieller Erklärung Art der Ausstattung und Lieferanten bestimmen und eine 6-prozentige Anzahlung des Gesamtwertes der betreffenden Sachmittel an die Saxonia-Stiftung tätigen. Dieses Akonto wird (5%) als letzte Rate und 1% als Bearbeitungsspesen verrechnet. 
· Desgleichen wird zugunsten der Saxonia-Transilvania eine Hypothek im Valuta-Wert des Projektes eingetragen.

· Die erwünschte Ausstattung wird bestellt und von der Saxonia-Transilvania-Stiftung bezahlt, wobei die Rechnung (Faktura) auf den Antragsteller ausgestellt wird.
· Der Vertragswert wird in EURO ausgedrückt. Der Geförderte zahlt in maximal 5 Jahren den Gegenwert des Vertrages in der Landeswährung (Lei) zum Tageskurs der Nationalbank in Trimesterraten ab.
· Nach Bezahlen der letzten Rate werden sämtliche Sachmittel des Projektes ins definitive Eigentum des Geförderten übertragen und die Hypothek gelöscht..

	Es werden  keine  Zinsen,  sondern  nur Bearbeitungsspesen  berechnet !


Arbeitsprogramm der Saxonia-Transilvania-Stiftung
 betreffend Annahme von Anträgen:

von Montag bis Freitag zwischen 8.00 und 14.00 Uhr.

Informationen können operativ über Fax und/oder Mail getauscht werden.
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